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Zweckverband Flugfeld  
Böblingen/Sindelfingen: Klaus Betz, Geschäftsführer 
 
Verfasser/in:   Sandra Marold   
  
Datum:    28.10.2025 

 
 
 
 
 
 
D R U C K S A C H E   Nr.: 06/2025   

 
Stadt Böblingen 
DRUCKSACHE NR. 25/078 

Stadt Sindelfingen 
DRUCKSACHE NR. 116/2025 

 
Beratung Sitzung am 
 
Verbandsversammlung 
Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen 
 

Vorberatung  
öffentlich 

14.10.2025 

Ausschuss für Technik, Umwelt und  
Straßenverkehr, Böblingen 
 

Vorberatung  
öffentlich 

12.11.2025 

Technik- und Umweltausschuss, Sindelfingen 
 

Vorberatung  
öffentlich 
 

13.11.2025 

Gemeinderat Sindelfingen 
 

Beschlussfassung  
öffentlich 
 

18.11.2025 

Gemeinderat Böblingen 
 

Beschlussfassung  
öffentlich 
 

26.11.2025 

Verbandsversammlung 
Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen 

Beschlussfassung  
öffentlich 

11.12.2025 

 
 
Betreff 
 
Aufhebung der Sanierungssatzung „Flugfeld Böblingen/Sindelfingen“ 
 
Anlage/n 
 
Anlage 1: Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ehemaliges 

Flughafengelände Böblingen/Sindelfingen“ vom 09.12.2003 inkl. Lageplan 
Anlage 2: Satzung zur Änderung der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsge-

bietes „Ehemaliges Flughafengelände Böblingen/Sindelfingen“ vom 12.10.2004  
Anlage 3: Entwurf Aufhebungssatzung 
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B E S C H L U S S V O R S C H L A G  

 
Verbandsversammlung Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen am 14.10.2025: 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands empfiehlt dem Gemeinderat der Stadt Böb-
lingen und dem Gemeinderat der Stadt Sindelfingen, den Vertretern der Verbandsmitglieder 
des Zweckverbands Flugfeld Böblingen/Sindelfingen gem. § 13 Abs. 5 GKZ die Weisung zu 
erteilen, den Beschluss zu fassen, die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets „Flugfeld 
Böblingen/ Sindelfingen“ (ursprüngliche Bezeichnung „Ehemaliges Flughafengelände Böblin-
gen/Sindelfingen“) aufzuheben und die im Entwurf beiliegende Aufhebungssatzung als Sat-
zung zu beschließen (Anlage 3 ). 
 

Beschlussvorschlag: 

Gemeinderat der Stadt Sindelfingen am 18.11.2025 

Gemeinderat der Stadt Böblingen am 26.11.2025 

 
Der Gemeinderat folgt der Empfehlung der Zweckverbandsversammlung vom 14.10.2025 
und weist seine Vertreter in der Verbandsversammlung an, den Beschluss zu fassen, die 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen" (ursprüngli-
che Bezeichnung: "Ehemaliges Flughafengeländer Böblingen/ Sindelfingen") aufzuheben 
und die im Entwurf beiliegende Aufhebungssatzung als Satzung zu beschließen (Anlage 3).  
 

Beschlussvorschlag: 

Verbandsversammlung Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen am 11.12.2025: 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbands folgt der Weisung des Gemeinderats der 
Stadt Sindelfingen vom 18.11.2025 und der Weisung des Gemeinderats der Stadt Böblingen 
vom 26.11.2025 und beschließt die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Flugfeld 
Böblingen/ Sindelfingen" (ursprüngliche Bezeichnung: "Ehemaliges Flughafengeländer Böb-
lingen/ Sindelfingen") aufzuheben. Die im Entwurf beiliegende Aufhebungssatzung wird als 
Satzung beschlossen (Anlage 3). 

 
 

Sachdarstellung und Begründung 
 
1. Allgemeines 
Am 16.12.2002 hat der Zweckverband „Flugfeld Böblingen/Sindelfingen“ ehemals „Ehemali-
ges Flughafengelände Böblingen/Sindelfingen“ die Flächen des ehemaligen Landesflugha-
fengeländes erworben.  

Ein Sanierungsgebiet ermöglicht die finanzielle und rechtliche Handhabe, Projekte in der 

Umsetzung zu unterstützen, voranzutreiben und weitere wichtige Impulse zur Entwicklung 

anzustoßen. 

 

Am 09.12.2003 beschloss die Verbandsversammlung die förmliche Festlegung des Sanie-

rungsgebietes „Ehemaliges Flughafengelände Böblingen/Sindelfingen“. Die Gebietsabgren-

zung ist im Lageplan vom 25.11.2003 dargestellt (Anlage 1). Mit amtlicher Bekanntmachung 

am 18.12.2003 ist die entsprechende Sanierungssatzung in Kraft getreten. 

 

In ihrer Sitzung am 12.10.2004 beschloss die Verbandsversammlung die Änderung der Ver-
bandssatzung. In diesem Beschluss wurde die Bezeichnung des Sanierungsgebietes „Ehe-
maliges Flughafengelände Böbingen/Sindelfingen“ durch die Bezeichnung „Flugfeld Böblin-
gen/Sindelfingen“ (den neuen Namen des Zweckverbandes) ersetzt. Mit amtlicher Bekannt-
machung am 28.10.2004 ist die entsprechende Satzungsänderung in Kraft getreten. 
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Die Maßnahme „Flugfeld“ wurde von Bund und Land über Städtebauprogramme gefördert. 
Insgesamt wurde eine Finanzhilfe in Höhe von 10.365.286,00 gewährt. 
 
2. Aufhebung der Sanierungssatzung  
Die Sanierung des Gesamtgebiets ist weitgehend durchgeführt. Auch die Städtebauförde-
rungsmaßnahme wurde bereits mit Stichtag 01.12.2016 abgerechnet. Gründe für die Auf-
rechterhaltung der Sanierungssatzung sind nicht mehr ersichtlich. Insofern wird vorgeschla-
gen, die Sanierungssatzung aufzuheben. 

 

Der Beschluss, durch den die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes aufgehoben 
wird, ergeht als Satzung nach § 162 Abs. 2 BauGB. Diese Satzung ist ortsüblich bekannt zu 
machen. Danach ersucht der Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen das Grund-
buchamt, die Sanierungsvermerke im Grundbuch zu löschen. 

 

Nach § 162 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der gültigen Fassung wird die Aufhe-
bungssatzung nach Beschluss der Verbandsversammlung in den Amtsblättern beider Städte 
veröffentlicht und anschließend bei der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt. Sie tritt am Tage 
ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

 

Markus Kleemann 
Oberbürgermeister 
der Stadt Sindelfingen 
Verbandsvorsitzender  
Zweckverband Flugfeld Böb-
lingen/Sindelfingen 

Dr. Stefan Belz 
Oberbürgermeister 
der Stadt Böblingen  
stellvertretender Verbands-
vorsitzender  
Zweckverband Flugfeld Böb-
lingen/Sindelfingen 

Klaus Betz 
Geschäftsführer 
Zweckverband Flugfeld Böb-
lingen/Sindelfingen 
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Anlage 3 zur DS 06/202 5 – Aufhebungssatzung - Entwurf vom 14.10.2025 

 

Satzung  des  Zweckverbands  Flugfeld  Böblingen/Sindelfingen  über  die Aufhebung  der 
Satzung  über  die förmliche  Festlegung  des  Sanierungsgebietes  „Flugfeld  

Böblingen/Sindelfingen“  ehemals  „Ehemaliges  Flughafengelände  
Böblingen/Sindelfingen“   

 
 
Aufgrund von § 162 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der gültigen 
Fassung hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Flugfeld Böblingen/Sindelfingen in seiner 
Sitzung am 11.12.2025  folgende Aufhebungssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Aufhebung  der Satzung  über  die förmliche  Festlegung  des  Sanierungsgebietes  

 
Die Satzung des Zweckverbands Flugfeld Böblingen/Sindelfingen über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes „Ehemaliges Flughafengelände Böblingen/Sindelfingen“ (Beschluss vom 
09.12.2003 ) geändert durch die Satzung zur Änderung der Satzung über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes „Ehemaliges Flughafengelände Böblingen/Sindelfingen“ (Beschluss vom 
12.10.2004 ) mit Abgrenzungsplan des Zweckverbandes vom 25.11.2003  wird aufgehoben. 
 
Die Aufhebungssatzung umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile der im Lageplan 
Sanierungsgebiet „Flugfeld Böblingen/Sindelfingen“ (ursprüngliche Bezeichnung: "Ehemaliges 
Flughafengeländer Böblingen/ Sindelfingen") vom 25.11.2003 abgegrenzten Fläche. Der beigefügte 
Lageplan M: 1:2000 ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten  

 
Diese Satzung tritt nach § 162 Abs. 2 BauGB am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Böblingen, den ________ 

 
 
_____________________ 
Verbandsvorsitzender 
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